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PflegePflege--WeiterentwicklungsgesetzWeiterentwicklungsgesetz

►► Verabschiedung durch das BundesVerabschiedung durch das Bundes--
kabinett: 17. Oktober 2007kabinett: 17. Oktober 2007

►► Verabschiedung durch den Bundestag: Verabschiedung durch den Bundestag: 
14. M14. Määrz 2008rz 2008

►► Beratung im Bundesrat: 25. April 2008Beratung im Bundesrat: 25. April 2008
►► VerVerööffentlichung im Bundesgesetzblatt: ffentlichung im Bundesgesetzblatt: 

30. Mai 200830. Mai 2008
►► Inkrafttreten: 1. Juli 2008Inkrafttreten: 1. Juli 2008
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PflegePflege--WeiterentwicklungsgesetzWeiterentwicklungsgesetz

Artikel 3:Artikel 3: Gesetz Gesetz üüber die Pflegezeit ber die Pflegezeit 
(Pflegezeitgesetz (Pflegezeitgesetz -- PflegeZG)PflegeZG)
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GliederungGliederung

§§ 1 1 Ziel des GesetzesZiel des Gesetzes
§§ 2 2 Kurzzeitige ArbeitsverhinderungKurzzeitige Arbeitsverhinderung
§§ 3 3 PflegezeitPflegezeit
§§ 4 4 Dauer der PflegezeitDauer der Pflegezeit
§§ 5 5 KKüündigungsschutzndigungsschutz
§§ 6 6 Befristete VertrBefristete Verträägege
§§ 7 7 BegriffsbestimmungenBegriffsbestimmungen
§§ 8 8 UnabdingbarkeitUnabdingbarkeit
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Ziel des GesetzesZiel des Gesetzes

Ziel des Gesetzes ist es, Beschäftigten die 
Möglichkeit zu eröffnen, pflegebedürftige 
nahe Angehörige in häuslicher Umgebung 
zu pflegen und damit die von Beruf und 
familiärer Pflege zu verbessern.
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Kurzzeitige ArbeitsverhinderungKurzzeitige Arbeitsverhinderung

►► BeschBeschääftigte haben das Recht, bis zu ftigte haben das Recht, bis zu 
10 Arbeitstage10 Arbeitstage von der Arbeit fernzuvon der Arbeit fernzu--
bleiben.bleiben.

►► Der Anspruch besteht auch in so geDer Anspruch besteht auch in so ge--
nannten Kleinunternehmen mit bis zu nannten Kleinunternehmen mit bis zu 
15 Besch15 Beschääftigten.ftigten.
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Kurzzeitige ArbeitsverhinderungKurzzeitige Arbeitsverhinderung

►► Ein Anspruch besteht Ein Anspruch besteht 
auch, wenn die zu auch, wenn die zu 
pflegende Person die pflegende Person die 
Voraussetzung einer Voraussetzung einer 

PflegebePflegebe--
ddüürftigkeit rftigkeit 
„„voraussichtvoraussicht--
lichlich““ erferfüüllt.llt.
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Kurzzeitige ArbeitsverhinderungKurzzeitige Arbeitsverhinderung

►► Anspruchsberechtigte BeschAnspruchsberechtigte Beschääftigte ftigte 
sind:sind:
> Arbeitnehmerinnen und Arbeit> Arbeitnehmerinnen und Arbeit--

nehmernehmer
> die zur Berufsausbildung Be> die zur Berufsausbildung Be--

schschääftigteftigte
> arbeitnehmer> arbeitnehmeräähnliche Personen hnliche Personen 
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Kurzzeitige ArbeitsverhinderungKurzzeitige Arbeitsverhinderung

►► „„nahe Angehnahe Angehöörigerige““ sind:sind:
> > GroGroßßeltern, Eltern, Schwiegereltern,eltern, Eltern, Schwiegereltern,
> > Ehegatten, Lebenspartner, Partner Ehegatten, Lebenspartner, Partner 

einer einer eheeheäähnlichen Gemeinschaft, hnlichen Gemeinschaft, 
Geschwister,Geschwister,

> > Kinder, AdoptivKinder, Adoptiv-- oder Pflegekinder oder Pflegekinder 
sowie solche des Ehegatten/Lebenssowie solche des Ehegatten/Lebens--
partners, Schwiegerkinder und Enkelpartners, Schwiegerkinder und Enkel--
kinderkinder
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Kurzzeitige ArbeitsverhinderungKurzzeitige Arbeitsverhinderung

►► Der Nachweis einer anerkannten PflegeDer Nachweis einer anerkannten Pflege--
bedbedüürftigkeit kann durch Vorlage einer rftigkeit kann durch Vorlage einer 
Bescheinigung erbracht werden. Die Bescheinigung erbracht werden. Die 
Kosten trKosten träägt der Beschgt der Beschääftigte.ftigte.

►► Der KDer Küündigungsschutz besteht von der ndigungsschutz besteht von der 
AnkAnküündigung bis zur Beendigung der ndigung bis zur Beendigung der 
kurzzeitigen Arbeitsverhinderung (auch kurzzeitigen Arbeitsverhinderung (auch 
in der Probezeit).in der Probezeit).
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Kurzzeitige ArbeitsverhinderungKurzzeitige Arbeitsverhinderung

►► Eine eigenstEine eigenstäändige Entgeltfortzahlungsndige Entgeltfortzahlungs--
pflicht enthpflicht enthäält das Gesetz nicht, es wird lt das Gesetz nicht, es wird 
lediglich auf die gesetzlichen Vorlediglich auf die gesetzlichen Vor--
schriften und auf Vereinbarungen schriften und auf Vereinbarungen 
verwiesen.verwiesen.

►► Tarifliche oder gesetzliche Regelungen Tarifliche oder gesetzliche Regelungen 
sind u. U. gsind u. U. güünstiger z. B. nstiger z. B. §§ 45 SGB V 45 SGB V 
und und §§ 29 TV29 TVööD.D.



Delegiertenversammlung am 
28.10.2008

13

PflegezeitPflegezeit
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PflegezeitPflegezeit

►► Der Anspruch besteht nicht in so Der Anspruch besteht nicht in so gege--
nanntennannten Kleinunternehmen mit bis zu Kleinunternehmen mit bis zu 
15 Besch15 Beschääftigten.ftigten.

►► BeschBeschääftigte haben das Recht, bis zu 6 ftigte haben das Recht, bis zu 6 
Monate fMonate füür r jedenjeden pflegebedpflegebedüürftigen rftigen 
AngehAngehöörigen Pflegezeit in Anspruch zu rigen Pflegezeit in Anspruch zu 
nehmen.nehmen.

►► Die Inanspruchnahme bedarf Die Inanspruchnahme bedarf nichtnicht der der 
Zustimmung des Arbeitgebers.Zustimmung des Arbeitgebers.



Delegiertenversammlung am 
28.10.2008

15

PflegezeitPflegezeit

►► BeschBeschääftigte mftigte müüssen nicht von Anfang ssen nicht von Anfang 
an die Gesamtdauer der zulan die Gesamtdauer der zuläässigen ssigen 
Pflegezeit in Anspruch nehmen. Sie Pflegezeit in Anspruch nehmen. Sie 
kann innerhalb der Hkann innerhalb der Hööchstfrist mit chstfrist mit 
ZustimmungZustimmung des Arbeitgebers des Arbeitgebers 
verlverläängert werden. ngert werden. 

►► BeschBeschääftigte kftigte köönnen wnnen wäählen zwischenhlen zwischen
> vollst> vollstäändiger Freistellung undndiger Freistellung und
> teilweiser Freistellung.> teilweiser Freistellung.
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PflegezeitPflegezeit

►►Der Arbeitgeber kann eine Reduzierung Der Arbeitgeber kann eine Reduzierung 
der Arbeitszeit zur Pflege von nahen der Arbeitszeit zur Pflege von nahen 
AngehAngehöörigen nur ablehnen, wenn sich rigen nur ablehnen, wenn sich 
die Teilzeitarbeit in die Teilzeitarbeit in keinerkeiner Weise mit Weise mit 
den betrieblichen Belange in den betrieblichen Belange in ÜÜbereinberein--
stimmung bringen lstimmung bringen läässt. Gleiches gilt fsst. Gleiches gilt füür r 
die vom Arbeitnehmer gewdie vom Arbeitnehmer gewüünschte Vernschte Ver--
teilung sowie die Lage der Arbeitszeit.teilung sowie die Lage der Arbeitszeit.
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PflegezeitPflegezeit

►► BeschBeschääftigte, die die Pflegezeit in Anspruch ftigte, die die Pflegezeit in Anspruch 
nehmen wollen, mnehmen wollen, müüssenssen
> > dies spdies späätestens 10 Arbeitstage vor Beginn testens 10 Arbeitstage vor Beginn 
> > schriftlichschriftlich gegengegenüüber dem Arbeitgeber ber dem Arbeitgeber 

ankanküündigen undndigen und
> > gleichzeitig erklgleichzeitig erkläären, fren, füür welchen Zeitraum r welchen Zeitraum 

sie in welchem Umfang die Freistellung von sie in welchem Umfang die Freistellung von 
der Arbeitsleistung in Anspruch genommen der Arbeitsleistung in Anspruch genommen 
werden soll.werden soll.
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PflegezeitPflegezeit

►►Anspruchsberechtigte BeschAnspruchsberechtigte Beschääftigte sind:ftigte sind:
> Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer> Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
> die zur Berufsausbildung Besch> die zur Berufsausbildung Beschääftigteftigte
> arbeitnehmer> arbeitnehmeräähnliche Personen hnliche Personen 
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PflegezeitPflegezeit

►► „„nahe Angehnahe Angehöörigerige““ sind:sind:
> > GroGroßßeltern, Eltern, Schwiegereltern,eltern, Eltern, Schwiegereltern,
> > Ehegatten, Lebenspartner, Partner Ehegatten, Lebenspartner, Partner 

einer eheeiner eheäähnlichen Gemeinschaft, hnlichen Gemeinschaft, 
Geschwister,Geschwister,

> > Kinder, AdoptivKinder, Adoptiv-- oder Pflegekinder oder Pflegekinder 
sowie solche des Ehegatten/Lebenssowie solche des Ehegatten/Lebens--
partners, Schwiegerkinder und Enkelpartners, Schwiegerkinder und Enkel--
kinderkinder
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PflegezeitPflegezeit

►► Der Nachweis einer anerkannten PflegebeDer Nachweis einer anerkannten Pflegebe--
ddüürftigkeit kann durch Vorlage einer Berftigkeit kann durch Vorlage einer Be--
scheinigung (Pflegekasse oder Medizinischer scheinigung (Pflegekasse oder Medizinischer 
Dienst der Krankenkassen bzw. der privaten Dienst der Krankenkassen bzw. der privaten 
PflegePflege--Pflichtversicherung) erbracht werden. Pflichtversicherung) erbracht werden. 
Die Kosten trDie Kosten träägt der Arbeitnehmer.gt der Arbeitnehmer.

►► Es muss mindestens die Pflegestufe I vorEs muss mindestens die Pflegestufe I vor--
liegen.liegen.
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PflegezeitPflegezeit

►► Der KDer Küündigungsndigungs--
schutz besteht von schutz besteht von 
der Ankder Anküündigung bis ndigung bis 
zur Beendigung der zur Beendigung der 
Pflegezeit (auch in Pflegezeit (auch in 
der Probezeit).der Probezeit).
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PflegezeitPflegezeit

►► Eine Eine einseitigeeinseitige VerlVerläängerung ist nur  ngerung ist nur  
erlaubt, wenn ein vorgesehener erlaubt, wenn ein vorgesehener 
Wechsel bei der Pflege des AngeWechsel bei der Pflege des Ange--
hhöörigen aus einem wichtigen Grund rigen aus einem wichtigen Grund 
nicht erfolgen kann.nicht erfolgen kann.
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PflegezeitPflegezeit

►► Die Pflegezeit endet vorzeitig, wennDie Pflegezeit endet vorzeitig, wenn
> die gepflegte Person verstirbt,> die gepflegte Person verstirbt,
> die gepflegte Person > die gepflegte Person „„nicht mehr pflegebenicht mehr pflegebe--

ddüürftigrftig““ ist ist 
oderoder
> > dem pflegenden Angehdem pflegenden Angehöörigen rigen „„die hdie hääusliche usliche 

Pflege Pflege unmunmööglich oder unzumutbarglich oder unzumutbar““ ist.ist.
Die Beendigung tritt 4 Wochen nach dem EinDie Beendigung tritt 4 Wochen nach dem Ein--
tritt der vertritt der veräänderten Umstnderten Umstäände ein.nde ein.
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PflegezeitPflegezeit

►► In sonstigen FIn sonstigen Fäällen kann die Pflegezeit llen kann die Pflegezeit 
nur mit Zustimmung des Arbeitgebers nur mit Zustimmung des Arbeitgebers 
vorzeitig beendet werden.vorzeitig beendet werden.

►► Bei Auszubildende wird die Pflegezeit Bei Auszubildende wird die Pflegezeit 
nicht auf die Berufausbildungszeiten nicht auf die Berufausbildungszeiten 
angerechnet.angerechnet.
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PflegezeitPflegezeit

►► Die AnsprDie Ansprüüche sind che sind unabdingbarunabdingbar, sie , sie 
kköönnen weder durch einen Tarifvertrag, nnen weder durch einen Tarifvertrag, 
eine Dienstvereinbarung noch durch eine Dienstvereinbarung noch durch 
einen Arbeitsvertrag wirksam einen Arbeitsvertrag wirksam 
ausgeschlossen werden.ausgeschlossen werden.
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PflegezeitgesetzPflegezeitgesetz

Fundstelle im Internet:

►► http://bundesrecht.juris.de/aktuell.html
►► Buchstabe P
►► PflegeZG
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EndeEnde
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